
SC Landshut Berg e.V. 
 

SC Landshut Berg e.V. 
Weickmannshöhe 20 – 84036 Landshut Kontoverbindung: 
Vereinsregister Landshut – VR‐1263 Sparkasse Landshut – Kto. 4118235 – Blz 743 500 00 
BFV‐Nr. 2538 – BLSV‐Nr. 21851  IBAN: DE12 7435 0000 0004 1182 35 – BIC: BYLADEM1LAH 

Beitrittserklärung 

Ich erkläre hiermit den Beitritt zum SC Landshut-Berg e.V. und möchte folgenden Abteilungen 

beitreten: 

    Fußball          passive Mitgliedschaft 

    Tennis          Theater 

    Ich bin bereits Mitglied beim SC Landshut-Berg e.V. und erkläre hiermit den Beitritt weiterer 
Familienmitglieder 

 

____________________________________________________________________________________________ 
Titel, Vor‐ und Nachname          Geb.‐Datum 

____________________________________________________________________________________________ 
Straße, PLZ, Wohnort Berufstätig/ Schüler/ Rentner  Familienstand 

____________________________________________________________________________________________ 
Telefon Mobil     E‐Mail 
 
Beitritt von Familienmitgliedern 

(Familienmitglieder können nur in die Tennisabteilung aufgenommen werden, wenn das Hauptmitglied bereits ein Mitglied in 
der Tennis‐Abteilung ist. Kreuzen Sie ggf. obige Beitrittserklärung zur Tennis‐Abteilung zusätzlich an.) 

1. ______________________________________________________________________________________ 
Vor‐ und Nachname  Geb.‐Datum   Abteilung(en) 

2. ______________________________________________________________________________________ 
Vor‐ und Nachname  Geb.‐Datum   Abteilung(en) 

3. ______________________________________________________________________________________ 
Vor‐ und Nachname  Geb.‐Datum   Abteilung(en) 

4. ______________________________________________________________________________________ 
Vor‐ und Nachname  Geb.‐Datum   Abteilung(en) 

 
Ich bin einverstanden, dass der jeweils jährlich fällige Jahresbeitrag durch SEPA-Lastschrift von meinem Konto 
eingezogen wird. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des SC Landshut Berg e.V. an. Die Mitgliedschaft kann nur schriftlich 
mit einer Frist von einem Monat zum Jahresende gekündigt werden. Die Kündigung ist nur dann wirksam, wenn sie 
gegenüber dem Vorstand erklärt wurde (§ 5 Ziffer 2 der Satzung). Bei Schülern (über 18 Jahren) und Studenten ist 
jährlich eine Bescheinigung vorzulegen. 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift (Bei Kindern & Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift aller Sorgeberechtigten erforderlich.) 

Bitte ankreuzen: 



SC Landshut Berg e.V. 
 

SC Landshut Berg e.V. 
Weickmannshöhe 20 – 84036 Landshut Kontoverbindung: 
Vereinsregister Landshut – VR‐1263 Sparkasse Landshut – Kto. 4118235 – Blz 743 500 00 
BFV‐Nr. 2538 – BLSV‐Nr. 21851  IBAN: DE12 7435 0000 0004 1182 35 – BIC: BYLADEM1LAH 

Stand 2025 

Jahresbeiträge 
 

Art Anmerkung Jahresbeitrag 

Normal Normale Mitgliedschaft Erwachsene 250,00 € 

Schüler Bis 18 Jahre / Schüler, Studenten, Auszubildende 200,00 € 

Ermäßigt Rentner aktiv 200,00 € 

Passiv Passive Mitgliedschaft / Rentner passiv 100,00 € 

Familie Familie ab 3 Personen 500,00 € 

Theater Theater Mitgliedschaft  50,00 € 

 
 

Kontakte 

Abteilung Abteilungsleiter E-Mail Telefon 

Leitung Herren Fabian Füßl f.fuessl@sc-landshut-berg.de 01512 2365982 

Leitung Jugend Bernhard Furtmair b.furtmair@sc-landshut-berg.de 0157 33217093 

Leitung AH Thomas Dettenkofer t.dettenkofer@sc-landshut-berg.de 0179 6743520 

Tennis Jochen Wejnar jochen@wejnar.com 0151 62374273 

Theater Stephanie Newton theater.landshut.berg@gmail.com  

 
 

Zuständigkeit  E-Mail Telefon 

1. Vorstand Dr. Bernhard Schaub kontakt@sc-landshut-berg.de 089 2919210 

2. Vorstand Dr. Thomas Küffner kontakt@sc-landshut-berg.de 0871 92220 

3. Vorstand Karl-Heinz Brunner kontakt@sc-landshut-berg.de 08703 93450 

Schatzmeister Wolfgang Viehbeck kontakt@sc-landshut-berg.de 0871 28412 

Geschäftsstelle Sylvia Götz scberg-verwaltung@gmx.de  

Mitgliederverwaltung Theresa Ostermaier mitgliederverwaltung@sc-landshut-
berg.de 
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Erteilung einer Einzugsermächtigung  

und eines SEPA-Lastschriftmandats 
Name des Zahlungsempfängers: 

SC Landshut-Berg e.V. 

Anschrift des Zahlungsempfängers: 

Weickmannshöhe 20 

84036 Landshut 

Gläubiger-Identifikationsnummer: 

DE34ZZZZ00000088500 

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen): 

 

Einzugsermächtigung: 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger SC Landshut-Berg e.V. widerruflich, die von mir/ uns zu 

entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/ unserem Konto einzuziehen. 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Ich ermächtige/ Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger SC Landshut-Berg e.V. Zahlungen von meinem/ unserem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 

Zahlungsempfänger SC Landshut-Berg e.V. auf mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Zahlungsart: 

 Wiederkehrende Zahlung                           Einmalige Zahlung 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 

 

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 

 

 

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen) 

 

BIC (8 oder 11 Stellen): 

 

Ort, Datum:  

 

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 

 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich/ uns der Zahlungsempfänger SC Landshut-Berg e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 
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Antrag auf Spielberechtigung 
für Herren/Senioren/Frauen 
Im Original einzusenden an BFV, Passabteilung, 80323 München (siehe Seite 2) 

© BFV Stand 26.06.2023 1 

Bei Online-Antragstellung: Nicht einsenden - 2 Jahre im Verein aufbewahren! 

Vereinsnummer (4stellig): 

Vereinsname: 

Letzter Verein: 

Passnummer des letzten Vereins (8stellig):     - 
Familienname: 

Vorname: 

Geburtsdatum:     Geschlecht   männlich  weiblich 

Straße, Haus-Nr.:  

PLZ: Wohnort: 

Staatsangehörigkeit:  
(siehe auch nächste Seite!) Geburtsort: 

Letzter Status des Spielers beim abgebenden Verein:        Amateur         Vertragsspieler     Lizenzspieler 

Läuft ein Sportgerichtsverfahren oder wurde der/die Spieler/in gesperrt? 

        ja, Sportgerichtsverfahren / Sperre vorhanden: Sperre von      bis 

Zutreffendes ist vom Verein anzukreuzen: 
Erstausstellung 

Statuswechsel Vertragsspieler / Amateur 

      Sonstiges: 

Vereinswechsel 

Vereinswechsel gem. § 44 SpO (s. Seite 2) 

Vertragsverlängerung 

Wird ein Antrag auf Erteilung der Spielberechtigung beim Vereinswechsel gestellt, zu dem die erforderlichen 
Eintragungen (Abmeldetag, Zustimmung oder Nichtzustimmung zum Vereinswechsel und der Tag des letzten 
Spiels) noch nicht im SpielPlus BFV – Antragstellung online vorliegen, so erfolgt ein kostenpflichtiges 
„Einzugsverfahren“ der Freigabe/Abmeldedaten nach § 40 Nr. 6 (und7) SpO beim abgebenden Verein. 

Bei der online Beantragung mit gleichzeitiger stellvertretender Online-Abmeldung des Spielers durch den 
aufnehmenden Verein ist das Formular „Einverständniserklärung“ (siehe Seite 3) zusätzlich auszufüllen und 
unterschrieben vom aufnehmenden Verein mit dem Formular „Antrag auf Spielrecht“ aufzubewahren! 

Der Verein bestätigt mit Unterschrift und Stempel, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen und mit der nötigen Sorgfalt der 
Vereinsverantwortlichen ermittelt worden sind. Der Verein muss sich von der Richtigkeit der persönlichen Angaben der Spieler in geeigneter 
Weise, gegebenenfalls durch Einsicht in entsprechende Ausweise bzw. Urkunden selbst verantwortlich überzeugen. Bei nachträglicher 
Feststellung der Unrichtigkeit werden Verein und Spieler im Rahmen eines sportgerichtlichen Verfahrens nach den Ordnungen des BFV belangt. 
Die Mitgliedschaft des Spielers beim antragstellenden Verein wird vorausgesetzt. Bei Nicht-EU-Ausländern trägt der Verein die Verantwortung, 
dass die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzgebers bezüglich des Arbeits- und Aufenthaltsrechts eingehalten werden. 
Hinweis für Vertragsspieler: Der Spieler versichert mit seiner Unterschrift, dass er keine anderweitige Bindung als Vertragsspieler eingegangen 
ist. Der Spieler bzw. ein Erziehungsberechtigter erklärt sich damit einverstanden, dass der BFV die Spielerdaten gemäß § 4 (13) BFV-Satzung 
speichert und weiterverwendet. 

_________________________________________        _____________________________________ 
Datum, Unterschrift Spieler / Spielerin            Unterschrift und Stempel des Vereins 
(ggf. Erziehungsberechtigte) 

   Zustimmung:   Ja  Nein 

 F2  F4   F5     F6      F7 
      Abmeldung: 

 F3  Wegfall der Wartefrist            Alt +4 
    Letztes Spiel: 

Wird vom BFV ausgefüllt! 

Nachstehende Angaben sind vom antragstellenden Verein vollständig und gut leserlich mit PC 
(Weiterspringen mit Tab-Taste oder per Mausklick) oder handschriftlich (in Blockschrift) auszufüllen! 



Antrag auf Spielberechtigung 
für Herren/Senioren/Frauen 
Im Original einzusenden an BFV, Passabteilung, 80323 München (siehe Seite 2) 

© BFV Stand 26.06.2023 2 

Bei Online-Antragstellung: Nicht einsenden - 2 Jahre im Verein aufbewahren! 

In folgenden Fällen entfällt gemäß § 44 Spielordnung die Wartezeit für alle Mannschaften: 

Wenn der Spieler noch keinem der FIFA angeschlossenen Verband angehörte (siehe unten). 

Wenn Amateurspieler nachweislich 6 Monate nicht mehr gespielt haben (Privat- oder Verbandsspiel!) Die Berechnung der 
Frist von 6 Monaten beginnt frühestens mit dem Tag, an dem evtl. Sperrstrafen ablaufen. Entsprechendes gilt für 
Vertragsspieler mit der Maßgabe, dass die Frist mit dem Ablauf des Vertrages, mit seiner einvernehmlichen Auflösung oder 
seiner wirksamen fristlosen Kündigung beginnt. Entsprechende Nachweise bzw. Bestätigungen vom bisherigen Verein sind 
zusammen mit dem Antrag auf Spielerlaubnis einzureichen. 

Wenn sich der bisherige Verein oder dessen Fußballabteilung aufgelöst hat oder dessen Spielbetrieb eingestellt wird, sofern 
die Abmeldung des Spielers nicht vor dem Zeitpunkt, an dem der betroffene Verein seine Auflösung oder Einstellung des 
Spielbetriebes mitgeteilt hat, vorgenommen wurde. Eine Bestätigung des bisherigen Vereins ist vorzulegen. 

Bei Zusammenschluss von Vereinen, wenn der Spieler für einen derselben die Spielerlaubnis besaß. Das Einverständnis des 
Spielers ist gleichzeitig schriftlich vorzulegen. 

Wird ein derartiger Vereins-Zusammenschluss rückgängig gemacht, hat sich der Spieler innerhalb von 8 Tagen durch 
Erklärung gegenüber dem Verein und Verband zu entscheiden, welchem Verein er angehören will. 

Bei Rückkehr zum alten Verein, wenn der neue Verein der Rückkehr zustimmt und der Spieler für den neuen Verein noch kein 
Verbandsspiel (dies sind gem. § 12 SpO, §§ 6 JO und FMO alle vom Verband durchgeführten Spiele) bestritten hat. 
Ebenso, wenn ein Spieler während des Laufes der Wartezeit (für Verbandsspiele) aufgrund der Nicht-Zustimmung zum 
Vereinswechsel zu seinem bisherigen Verein zurückkehrt und für den neuen Verein noch kein Spiel bestritten hat. 

Wenn der Spieler innerhalb eines Monats nach Beginn seines Studiums (Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung) zu 
einem ortsansässigen Verein wechselt. 

Wenn Spieler, die an einer Universität oder Hochschule immatrikuliert sind, für eine befristete Zeit einen zweiten Wohnsitz 
gegründet oder ihren Wohnsitz gewechselt und bei einem Verein des Studienortes gespielt haben, innerhalb eines Monats 
nach Beendigung des Studiums/Semesters zum alten Verein zurückkehren (Nachweis der Exmatrikulation). 

Bei Neugründung eines Verbandsvereins an einem Ort, der bisher keinen Verein beheimatete oder der im Zuge staatlicher 
Verwaltungsvereinfachung seine Selbstständigkeit verloren hat. Der Spieler muss laut gemeindeamtlicher Bestätigung dort 
mindestens seit zwei Jahren ansässig und der Beitritt innerhalb eines Monats nach Gründung des neuen Vereins erfolgt sein. 
Gleiches gilt bei Neugründung einer Fußballabteilung an einem Ort, an dem bisher kein Verein eine Fußballabteilung hatte. 

Wenn der Spieler anlässlich eines Zusammenschlusses seines Vereins mit einem anderen Verein bis zum festgelegten 
Abmeldetag des Spieljahres zu einem dritten Verein wechselt. 

Erforderliche Angaben bei Ausländern und Spielern ab vollendetem 10. Lebensjahr, die aus dem Ausland 
kommen bzw. nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen u. in Deutschland ein Spielrecht beantragen: 

Bitte beachten: Eine Kopie des Reisepasses/Personalausweises des Spielers/ der Spielerin muss beigefügt 
werden (Aufenthaltstitel sind nur bei Flüchtlingen ausreichend!). 

- Letzter Wohnort im Ausland:

- Name des letzten Vereins im Ausland:

Wichtige Hinweise finden sich unter folgendem Link auf der BFV- Homepage: 

www.bfv.de/spielbetrieb-verbandsleben/paesse-und-vereinswechsel/sonderbestimmungen 

Bitte ankreuzen, welcher Fall vorliegt 

An den 
Bayerischen Fußball-Verband e.V. 
- Passabteilung -

80323 München 

Geeignet für Versand im Fensterkuvert 

http://www.bfv.de/spielbetrieb-verbandsleben/paesse-und-vereinswechsel/sonderbestimmungen
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Einwilligungserklärung „Spieler/‐in“ 

zur Veröffentlichung von persönlichen Daten und 

Fotos 

Zwischen 

SC Landshut‐Berg e.V. 
Weickmannshöhe 20, 84036 Landshut 

und 

Spieler/‐in: 

Geburtsdatum: 

Anschrift: 

____________________________ 

____________________________ 

_________________________________________ 
(Anschrift freiwillig) 

(im Folgenden „Spieler“ genannt.) 

Gegenstand: 
Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos der Spieler auf der Home‐ 
page des SC Landshut‐Berg e.V. (www.sc‐landshut‐berg.de) 

Verwendungszweck: 
Die persönlichen Daten, ausschließlich Vor‐ und Nachname des Spielers, sowie 

Fotos des Spielers (Mannschaftsfotos, Spielbetrieb), können auf der Homepage 

des SC Landshut‐Berg e.V. (www.sc‐landshut‐berg.de) veröffentlicht werden. Die 

Veröffentlichung erfolgt ausschließlich auf den Mannschaftsseiten bzw. der Ak‐ 
tuelles‐Seite. 

Erklärung: 
Der Unterzeichner/die Unterzeichnende erklärt sein/ihr Einverständnis mit der 
Verwendung von persönlichen Daten und Fotos seiner/ihrer Person für die oben 

beschriebenen Verwendungszwecke. Eine Verwendung der persönlichen Daten 
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und Fotos für andere als die oben beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbrin‐ 
gen durch Überlassung der Daten oder Fotos an Dritte ist unzulässig. 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. 
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft wider‐ 
rufen werden. Zur Dokumentationszwecken ist auch die Nicht‐Erteilung zu zeich‐ 
nen. 

Landshut, __________ Unterschrift: ___________________________ 
(Datum) (Sorgeberechtigte) 

Bitte bei Bedarf ausfüllen: 

Ich erkläre hiermit, dass meine persönlichen Daten und Fotos im Sinne dieser 
Einwilligungserklärung nicht auf der Homepage des SC Landshut‐Berg e.V. ver‐ 
öffentlicht werden dürfen. 

Landshut, __________ Unterschrift: ___________________________ 
(Datum) (Sorgeberechtigte) 



Einverständniserklärung des Mitglieds 
zur Verwendung der persönlichen Daten und des Spielerfotos  

(bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 

Daten des Spielers / der Spielerin: 

Vor- und Nachname, Geburtsdatum 

Freiwillige Angabe: Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

1. Hinweise zur Notwendigkeit des Fotos und der persönlichen Daten 

Im Zusammenhang mit einem Fußballspiel muss überprüft werden, ob ein Spieler / eine Spielerin für diese 
Mannschaft spielberechtigt ist. Dazu wird u.a. auch ein Spielerfoto benötigt. Da diese Überprüfung des 
Spielrechtes auch online im DFBnet erfolgen kann, ist es zwingend notwendig, dass das Foto in das DFBnet 
hochgeladen wird. Ohne dieses Foto und das Hochladen desselben ist eine diesbezügliche Überprüfung 
des Spielrechtes nicht möglich. Gleiches gilt für die persönlichen Daten (Vorname, Nachname und 
Geburtsdatum). 

2. Nutzung des Fotos und der persönlichen Daten 

Das Spielerfoto ist für folgende Personen sichtbar: 
• Alle Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft (6 Wochen) 
• Alle Mannschaftsverantwortlichen der Gastmannschaft (6 Wochen) 
• Schiedsrichter (ggf. der Ersatzschiedsrichter) eines Spieles zwischen beiden Mannschaften  
 (6 Wochen) 
• Der/die zuständige Staffelleiter/in und ggf. sein/e bzw. ihr/e Vertreter/in 
• Im Falle eines sportgerichtlichen Verfahrens: die entsprechenden Sportrichter/innen 
• DFBnet-Administratoren der DFB GmbH und des BFV. 

3. Datenschutz 

Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des BFV sowie des DFB bzw. der DFB GmbH, die Zugriffe auf 
diese Daten und das Foto haben, haben eine Datenschutzerklärung unterschrieben, die gewährleistet, dass 
keine zweckwidrige Verwendung und Weitergabe stattfindet. Der BFV gewährt eine sachgerechte 
Verwendung auch im Rahmen des § 4 Abs. 13 der Satzung: 
 
Zur Erfüllung und im Rahmen des Verbandszwecks gemäß § 4, insbesondere der Organisation und 
Durchführung des Spielbetriebs sowie anderer Bereiche des Fußballsports, erfasst der Verband die hierfür 
erforderlichen Daten, einschließlich personenbezogener Daten von Mitgliedern der ihm angehörenden 
Vereine. Der Verband kann diese Daten in zentrale Informationssysteme des deutschen Fußballs einstellen. 
Ein solches Informationssystem kann vom Verband selbst, gemeinsam mit anderen Verbänden, vom DFB, 
gemeinsam mit diesem oder von einem beauftragten Dritten betrieben werden. Die Datenerfassung dient 
im Rahmen der vorgenannten Verbandszwecke vornehmlich 
 

- der Verbesserung und Vereinfachung der spieltechnischen und der organisatorischen Abläufe im 
Verband sowie im Verhältnis zum DFB und dessen Mitgliedsverbänden, 

- der Schaffung direkter Kommunikationswege zwischen Mitgliedern, Vereinen und Verband sowie 
zum DFB und dessen Mitgliedsverbänden und  

- der Erhöhung der Datenqualität für Auswertungen und Statistiken. 
 
Von den zur Erfüllung der Verbandszwecke gespeicherten Daten können Name, Titel, akademische Grade, 
Anschrift, Geburtsjahr, Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnungen und eine Angabe über die 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe, der die Person angehört, insbesondere über die Vereinszugehörigkeit, unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu Werbezwecken im Interesse des Fußballs, 



insbesondere des Verbandes, der ihm angehörenden Vereine und deren Mitglieder, genutzt werden, soweit 
die Betroffenen der Nutzung nicht widersprechen. Um die Aktualität der gemäß Absatz 1 erfassten Daten 
zu gewährleisten, sind die Vereine verpflichtet, Veränderungen umgehend dem Verband oder einem vom 
Verband mit der Datenverarbeitung beauftragten Dritten mitzuteilen. 
Der Verband und von ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte Dritte sind bei der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der Daten an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie an die Vorgaben und 
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung gebunden. Sie stellen insbesondere sicher, dass die 
personenbezogenen Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt werden und ausschließlich die zuständigen Stellen Zugriff auf 
diese Daten haben. Dies gilt entsprechend, wenn der Verband ein Informationssystem gemeinsam mit dem 
DFB oder anderen Verbänden nutzt und betreibt (Absatz 1 Unterabsatz 2). Zugriffsrechte dürfen nur erteilt 
werden, soweit dies zur Erfüllung der Verbandszwecke notwendig oder aus anderen Gründen (insbesondere 
Absatz 3) datenschutzrechtlich zulässig ist. Der Verband und von ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte 
Dritte achten darauf, dass bei der Datenverarbeitung schutzwürdige Belange der betroffenen Mitglieder 
berücksichtigt werden. Die Vereine übertragen ihre sich aus § Art. 28 Abs. 3 Satz 2 Buchstabe h DS-GVO 
ergebenden regelmäßigen Kontrollpflichten über die Einhaltung der beim Auftragsdatenverarbeiter DFB 
GmbH getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz auf den BFV. 
 
Eine Funktion zum Herunterladen des Bildes aus dem DFBnet ist nicht gegeben. Gespeichert wird das Foto 
(und alle weiteren Daten des DFBnet) in einem Rechenzentrum in Deutschland. Auftraggeber ist DFB 
GmbH. Der BFV wiederum hat DFB GmbH beauftragt, die Bilder dort zu speichern. Der BFV hat dabei mit 
DFB GmbH eine „Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung " abgeschlossen, die unter anderem festlegt, 
dass die Daten vor Verlust und Missbrauch geschützt werden. Die vertraglich geregelte Zugriffskontrolle 
sieht unter anderem vor, dass DFB GmbH dafür Sorge trägt, dass personenbezogene Daten bei der 
Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert oder entfernt werden 
können. 

4. Verweildauer der Fotos und der persönlichen Daten 

Die Fotos werden als Referenzen zum jeweiligen Spielbericht gespeichert. Dies ist notwendig, um ggf. 
Nachweise für die Sportgerichtsbarkeit führen zu können, wenn Spielerfotos z.B. bewusst vor Spielen 
manipuliert werden. Für etwaige Sperren ist es daher notwendig, dass die Spielerfotos auch im Nachhinein 
eingesehen werden können. 

5. Nutzungsrecht des Fotos 

Die im Weiteren erwähnte Zusicherung, über die Bildrechte (insbesondere das Nutzungsrecht) zu verfügen, 
bedeutet (vereinfacht), dass der Spieler alle Rechte an dem Bild besitzt und die Nutzung des Bildes für die 
Spielrechtsüberprüfung erlaubt. Insbesondere bei Fotos von professionellen Fotografen ist dieses zu 
überprüfen, z.B. aber auch beim Download aus dem Internet. Bei selbst erstellten Fotos liegen die Rechte 
im Allgemeinen beim Fotografen. Diese Hinweise ersetzen jedoch selbstverständlich keine Rechtsberatung. 
  



Um die oben genannte Spielrechtprüfung durchführen zu können, ist daher 
folgender Passus zu überprüfen und die entsprechende Option 
auszuwählen (Pflichtfeld bei zur Verfügung gestelltem Foto): 

Der Spieler / die Spielerin (im Fall von Minderjährigen beide gesetzlichen Vertreter) sichert zu, über alle 
Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das 
zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zeitlich und 
räumlich unbefristet zu speichern. Der Unterzeichnende ist ausdrücklich mit der vorgenannten Nutzung 
des Bildes einverstanden und willigt der zweckgebundenen Verarbeitung, Nutzung und Speicherung im 
vorgenannten Sinne ein. 

□ JA □ NEIN 

Zusätzlich zur oben genannten Überprüfung des Spielrechtes können das Foto und die persönli-
chen Daten auch genutzt werden, um in Print- und Online-Medien zu erscheinen. Sollte dies ge-
wünscht sein, so ist die folgende, freiwillige Zusatzoption (auf Seite 4) entsprechend anzukreuzen. 



Freiwillige Zusatzoption ohne Einfluss auf die Erteilung eines Spielrechts 

Der Spieler / die Spielerin (im Fall von Minderjährigen beide gesetzlichen Vertreter) willigt hiermit ein, 
dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild und die persönlichen Daten (Vor- und Nachname) durch den 

(Name des Vereins), 

dem Bayerischen Fußball-Verband e. V. und die DFB GmbH in Print- und Online-Medien, wie z.B. auf den 
Internet-Seiten des Vereins, des Verbandes und auf der Online-Plattform BFV.DE einschließlich der damit 
verbundenen mobilen Angebote, des Druckerzeugnisses im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten 
oder Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum 
Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf. 

□ JA □ NEIN 

Im Fall von Minderjährigen unter 16 Jahren ist diese Zusatzerklärung für Minderjährige unter 16 Jahren 
zwingend erforderlich. 

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler / die Spielerin oder 
gesetzlichen Vertreter widerrufbar. 

Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung in 
der BFV-App durch den Spieler bzw. die Spielerin online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem 
Verein muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen im DFBnet unverzüglich entfernt werden. 

Ort, Datum 

 
 
Unterschrift des Spielers / der Spielerin bzw. beide gesetzlichen Vertreter 
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